
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/7/2 92/04/0088
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1992

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AVG §8;

B-VG Art131 Abs1 Z1;

LRG-K 1988 §12;

LRG-K 1988 §4 Abs3;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

In einem Verfahren zur Genehmigung von Sanierungsmaßnahmen gemäß § 12 LRKGK ist den Nachbarn (lediglich) das

subjektiv-ö=entliche Recht eingeräumt, durch behördlich bewilligte Sanierungsmaßnahmen nicht infolge

Überschreitung der sich aus § 12 legcit ergebenden Emmissionsgrenzwerte beeinträchtigt zu werden. Ein darüber

hinausgehendes, von den genannten Rechten losgelöstes Recht der Nachbarn auf gesetzmäßige Prüfung der

Betriebsanlage, insbesondere auf die behördliche Feststellung der GenehmigungspBicht einer Dampfkesselanlage läßt

sich dagegen dem Gesetz nicht entnehmen (Hinweis B 30.10.1990, 90/04/0138).
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